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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im August 2022 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens zwischen der Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit. Das
Abkommen schafft die völkerrechtliche Grundlage für die Koordinierung der Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beider Länder. Gemäss Botschaft entspricht
das Abkommen inhaltlich den Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit
den anderen Balkanstaaten Montenegro, Serbien, Kosovo sowie Bosnien und
Herzegowina abgeschlossen hat. Dementsprechend regle es allgemein geltende
Grundsätze wie die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen, die Auszahlung der
Renten ins Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, die Unterstellung von
Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Zudem enthalte es eine
Grundlage zur Bekämpfung von missbräuchlicher Inanspruchnahme von Leistungen.

Das Geschäft wurde in der Wintersession 2022 vom Nationalrat besprochen, wobei die
vorberatende SGK-NR das Geschäft mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen
hatte. Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärte, dass die
Inanspruchnahme von Leistungen der Altersvorsorge im Ausland eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sei. Für die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sei
jedoch der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags notwendig. Die Umsetzung
des Abkommens bringe zudem Mehrkosten von CHF 2.5 Mio. mit sich, wobei CHF 2 Mio.
zulasten der Versicherungen und die restlichen CHF 500'000 zulasten des Bundes
gingen. Es käme aber auch zu Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen,
Prämienverbilligungen und der Sozialhilfe, indem die betroffenen Personen ihren
Wohnsitz nach Albanien verlegten. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf das Geschäft
einzutreten. Minderheitssprecher Glarner wies darauf hin, dass nur 70 Schweizerinnen
und Schweizer in Albanien lebten, im Vergleich zu den 3000 Albanerinnen und Albaner
in der Schweiz. Die SVP-Fraktion lehne das Abkommen ab, weil die Kaufkraftdifferenz
zum Überweisungsland nicht berücksichtigt werde, so Glarner. Zudem käme es bei
einer Umsetzung des Abkommens zu einem «Export der schweizerischen
Sozialversicherungsleistungen» und die AHV hätte Mehrkosten in Höhe von CHF 2 Mio.
zu tragen, obwohl deren Finanzierung nach 2030 nicht gesichert sei. Bundesrat Berset
erinnerte den Rat daran, dass das Abkommen identisch mit den bereits mit anderen
Balkanstaaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen sei. Die finanziellen
Auswirkungen bezeichnete er als gering, er hob jedoch die Bedeutung der
Betrugsbekämpfungsklausel hervor. Die grosse Kammer trat mit 125 zu 53 Stimmen (bei
1 Enthaltung) auf das Geschäft ein und genehmigte das Abkommen mit 129 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten von der SVP-Fraktion. 1
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In der Frühjahrssession 2023 nahm sich der Ständerat das Abkommen zwischen der
Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit vor, welches die SGK-SR einstimmig zur
Annahme beantragt hatte. Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erklärte der
kleinen Kammer, dass Albanien seit dem Inkrafttreten des
Sozialversicherungsabkommens mit Bosnien und Herzegowina im Jahr 2021 der letzte
Staat im Westbalkan sei, mit dem die Schweiz kein Abkommen über die soziale
Sicherheit abgeschlossen habe. Diese Lücke solle geschlossen werden, nicht zuletzt,
weil die Schweizer Behörden eng mit Albanien kollaborierten, beispielsweise bei der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und bei Migrationsfragen. Inhaltlich entspreche das
Abkommen den bisherigen Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit den
übrigen Balkanstaaten abgeschlossen habe, führte Müller aus. Es umfasse
Bestimmungen zur Gleichberechtigung der Staatsangehörigen in Bezug auf die
Rentenauszahlung im Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, sowie die
Anstellung von Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Müller äusserte
sich auch zu den Folgekosten des Abkommens, die auf CHF 2.5 Mio. pro Jahr geschätzt
wurden – CHF 500'000 zulasten des Bundes und CHF 2 Mio. zulasten der
Versicherungen. Der anwesende Bundesrat Alain Berset ergänzte, dass dieses
Abkommen die Rückkehr albanischer Staatsangehöriger in ihr Heimatland erleichtere
und damit zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Lage im Westbalkan
beitrage. Bundesrat Berset relativierte auch die Kostenfrage, indem er aufzeigte, dass
den CHF 2.5 Mio. auch schwer zu beziffernde Einsparungen im Bereich der
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Ergänzungsleistungen und der Prämienverbilligungen gegenüberstünden. Der Ständerat
nahm das Abkommen mit 34 zu 4 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat mit 144 zu 51 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) für die Annahme des Entwurfs, der Ständerat tat es ihm mit 38 zu 3
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gleich. Die Nein-Stimmen stammten in beiden Kammern von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 2

1) AB NR, 2022, S.2109f.; BBl, 2022 2193; BBl, 2022 2195; Medienmitteilung SGK-NR vom 11.11.22
2) AB NR, 2023, S. 659; AB SR, 2022, S. 187 f.; AB SR, 2023, S. 279
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